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(2) Die Deutsche Investitionsbank gewährt auf der 
Grundlage der Investitionsfinanzierungspläne Kredite 
zur Finanzierung von Investitionen. Durch die Festle
gung differenzierter Bedingungen in den Kreditverträ
gen ist die planmäßige Erreichung der in den bestätig
ten Vorbereitungsunterlagen ausgewiesenen technisch
ökonomischen Kennziffern zu stimulieren und die frist
gerechte Rückzahlung der Kredite zu sichern.

(3) Die Deutsche Investitionsbank rechnet die Ver
wendung der Investitionsmittel entsprechend den be
stätigten Investitionsfinanzierungsplänen gegenüber 
dem Minister der Finanzen ab und analysiert sie. Die 
Abrechnung gegenüber den Abteilungen Finanzen der 
örtlichen Räte erfolgt durch die zuständigen Niederlas
sungen der Deutschen Investitionsbank.

§ 7

Die Deutsche Investitionsbank kontrolliert den ge
samten Prozeß von der Planung, Vorbereitung und 
Durchführung der Investitionen bis zur Erreichung der 
projektierten Kennziffern des ökonomischen Nutzens, 
unabhängig von der Finanzierungsquelle der Investitio
nen. Sie konzentriert sich dabei vor allem auf volks
wirtschaftlich wichtige Investitionen, die der Kontrolle 
des Ministerrates unterliegen, und auf weitere Investi
tionen, die für die Entwicklung der Zweige, Bereiche 
und Territorien von besonderer Bedeutung sind.

§ 8

(1) In der Phase der Vorbereitung der Investitionen 
kontrolliert die Deutsche Investitionsbank, daß

— die gesetzlichen Bestimmungen über die Vorberei
tung der Investitionen eingehalten werden;

— die Vorbereitung in Übereinstimmung mit dem 
Perspektivplan und der damit festgelegten Ent
wicklung der Bereiche, Zweige und Wirtschafts
gebiete sowie wichtiger Erzeugnisgruppen und 
Haupterzeugnisse erfolgt;

— die vorzubereitenden Investitionen zu einer höhe
ren Fondseffektivität führen, als sie bei vergleich
baren Anlagen vorhanden ist;

— die Festlegung ökonomisch begründeter Bau-, 
Montage-, Fertigstellungs- und Anlaufzeiten unter 
Beachtung staatlicher Normative in den Zyklo- 
grammen, Netzwerken und Bauablaufplänen als 
Bestandteil der Dokumentation erfolgt;

— das Vertragssystem in der sozialistischen Wirt
schaft zur Organisierung einer wissenschaftlichen 
Vorbereitung der Investitionen ausgenutzt wird.

(2) Die Deutsche Investitionsbank verwirklicht diese 
Aufgaben durch

— die Gewährung von Krediten und Freigabe von 
Mitteln für die Finanzierung der Vorbereitung der 
Investitionen;

— Kontrollen bei den Investitions- und Planträgern 
und den Projektierungseinrichtungen;

— Ausarbeitung von Stellungnahmen und Gutachten, 
insbesondere zu dem in den Vorbereitungsunter
lagen ausgewiesenen ökonomischen Nutzen der 
Investitionen;

— Teilnahme an Beratungen über die Bestätigung 
der Unterlagen der Investitionsvorbereitung durch 
die zuständigen Leiter.

§9

(1) Bei der Kontrolle der Durchführung der Investi
tionen konzentriert sich die Deutsche Investitionsbank 
auf

— das Vorliegen der gesetzlich erforderlichen Doku
mentation ;

— die Anwendung des Vertragssystems in der sozia
listischen Wirtschaft zur Organisierung der Durch
führung der Investitionen;

— die planmäßige und sparsamste Verwendung der 
bereitgestellten finanziellen und materiellen 
Fonds;

— eine ordnungsgemäße Material- und Lagerwirt
schaft auf den Investitionsbaustellen;

— die Einhaltung der in den Vorbereitungsunterla
gen und Projekten, Investitionsleistungs- und Kre
ditverträgen vorgesehenen Zwischen- und Endter
mine für den Probebetrieb, für die Abnahme und 
die Inbetriebnahme sowie die Erreichung der fest
gelegten technisch-ökonomischen Parameter;

— die ordnungsgemäße Kostenerfassung, Abrech
nung und Aktivierung der Investitionen.

(2) Die Deutsche Investitionsbank verwirklicht diese 
Aufgaben durch die Gewährung von Investitionskredi
ten, die Freigabe von Investitionsmitteln und durch 
Kontrollen bei den Investitionsträgern und auf den 
Investitionsbaustellen.

§ 10

Die Deutsche Investitionsbank kontrolliert die Er
reichung des projektierten ökonomischen Nutzens nach 
Inbetriebnahme. Sie verwirklicht diese Aufgabe durch

— Kontrollen bei den Investitionsträgern;

— die Kontrolle der Einhaltung der in den Kredit
verträgen festgelegten Bedingungen;

— die Einschätzung der Effektivität der Fonds auf 
der Grundlage von Kennziffernübersichten;

— die Auswertung der statistischen Berichterstattun
gen und

— die Auswertung der Feststellungen anderer Kon
trollorgane, insbesondere der Deutschen Noten
bank und der staatlichen Finanzrevision des Mi
nisters der Finanzen.


